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1. Teilnahmeberechtigung, Mitgliedschaft und Ausweis 

1.1. Teilnahmeberechtigung 

Die Bestimmungen zur Teilnahmeberechtigung für den Hoch-
schulsport Campus Luzern (nachfolgend HSCL genannt) be-
finden sich auf www.hscl.ch (unter Teilnahmeberechtigung). 

1.2. Zulassung und Ausweis 

Die Zulassung zum HSCL erfolgt gegen die Bezahlung einer 
Gebühr. Mit der Zulassung erhalten die Teilnahmeberechtig-
ten einen HSCL-Ausweis. Ein gültiger HSCL-Ausweis berech-
tigt zur Teilnahme an regelmässigen Trainings und zur Bu-
chung von kostenpflichtigen Kursen, Camps, Events und 
Dienstleistungen.  

1.3. Identifikation 

Die Sporttreibenden müssen auf Verlangen einen gültigen 
HSCL-Ausweis vorzeigen, welcher sie zur Teilnahme berech-
tigt. Dies kann ein Ausweis mit HSCL-Logo für Studierende 
oder Mitarbeitende einer Luzerner Hochschule, ein HSCL-
Mitgliedschaftsausweis oder ein Studierendenausweise einer 
Schweizer Hochschule mit Besuchsrecht beim HSCL sein. 
Kann die Person keinen entsprechenden Ausweis vorzeigen, 
darf sie nicht am HSCL-Angebot teilnehmen.  

1.4. Zustandekommen des Vertrages und die damit ver-
bundenen Pflichten des Kunden 

Die Antragstellerin oder der Antragsteller anerkennt mit dem 
Einreichen des Antragsformulars für den HSCL-Ausweis (per 
Webseite oder anderweitig) das Antragsformular wahrheits-
getreu ausgefüllt zu haben, dass sie oder er die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des HSCL zur Kenntnis genommen hat 
und damit einverstanden ist. Erst mit der Annahme des An-
tragformulars durch den HSCL kommt der Vertrag zustande. 

1.5. Mitgliedschaft und Zugang zum HSCL-Angebot  

Nur während der Laufzeit der Mitgliedschaft können sich 
Kunden für HSCL-Angebote anmelden. Ausserhalb der Lauf-
zeit ist eine Anmeldung nicht möglich.  

1.6. Hinterlegung und Rückerstattung 

Eine Hinterlegung des HSCL-Ausweises ist nicht möglich. 
Nichtbenutzen der Einrichtungen und des Sportangebots 
berechtigt nicht zur Reduktion oder Rückforderung der Ge-
bühr. Der Beginn eines Studiums oder eines Anstellungsver-
hältnisses bei einer der Luzerner Hochschulen berechtigt 
nicht zur Reduktion oder Rückforderung der Gebühr.  

Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft, welche die Nutzung 
des HSCL-Angebotes länger als 90 Tage verunmöglichen, 
berechtigen bei Einreichung eines ärztlichen Zeugnisses zur 
pro-rata-Rückerstattung der Mitgliedschaftsgebühr. Massge-
bend für die Berechnung der Rückzahlung ist das Arztzeug-
nis, welches zwingend eine Sportunfähigkeit sowie eine Start- 
und Endzeit attestiert. Der Antrag zur Rückerstattung muss 

innerhalb von 30 Tagen nach Wiedererlangung der Sportfä-
higkeit in Form eines Arztzeugnisses eingereicht werden. Zu 
einem späteren Zeitpunkt eingereichte Anträge werden nicht 
mehr berücksichtigt. 

1.7. Ersatzausweis 

Bei Verlust des HSCL-Ausweises wird für die Ersatzkarte eine 
Gebühr von CHF 20 erhoben.  

1.8. Übertragung des Ausweises 

Der HSCL-Ausweis ist persönlich, kann nicht übertragen 
werden und ist nicht abänderbar. Eine Missachtung dieser 
Regelung hat das Aussprechen eines Hausverbots sowohl für 
die zum HSCL-Betrieb berechtigte Person als auch für die 
allenfalls beteiligte Drittperson zur Folge. Bei einem Auswei-
sentzug entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung. Eine 
Anzeigeerstattung bleibt vorbehalten.  

1.9. Mitgliedschaftsdauer und Kündigung 

Die Mitgliedschaft von Alumni, externen Mitarbeitenden, Gäs-
ten von Trainingsleitenden, Ehe- und Konkubinats-
partner*innen, CAS/MAS/DAS Weiterbildungsstudierenden, 
LVSS-Mitgliedern sowie Mitgliedern von Firmen-Gönnern gilt 
auf ein halbes bzw. ein Jahr und wird automatisch verlängert. 
Die Mitgliedschaft kann bis spätestens 30 Tage vor Ablauf der 
Laufzeit schriftlich oder per E-Mail gekündigt werden. Später 
eintreffende Kündigungen werden nicht mehr berücksichtigt. 
Die Ausweise aller anderen HSCL-Berechtigten werden nicht 
automatisch verlängert. 

1.10. Verhinderung der Leistungserbringung  

Aus wichtigen Gründen ist der HSCL jederzeit berechtigt, 
Angebote und Betriebszeiten zu ändern, betriebsnotwendige 
Schliessungen (beispielsweise infolge Feiertage, Raumbedarf 
Hochschulen, städtischer oder kantonaler Schulen, Reinigun-
gen, Revisionen, Umbauten, etc.) vorzunehmen und/oder 
einzelne Teile des Sportangebots temporär auszusetzen. Die 
oder der HSCL-Berechtigte hat in solchen Fällen keinen An-
spruch auf eine Rückerstattung oder auf eine Verlängerung 
des HSCL-Ausweises. 

Ein ausgesetztes Sportangebot (keine Kurse, Camps, Events, 
Dienstleistungen und regelmässige Trainings) aufgrund hö-
herer Gewalt (beispielsweise aus Sicherheitsgründen, einer 
behördlichen Anordnung usw.) berechtigt grundsätzlich nicht 
zu einer Teilrückerstattung des geleisteten Mitgliedschafts-
beitrags. Bleiben aus Gründen höherer Gewalt Sportanlagen 
geschlossen und/oder werden Trainings unmöglich, kommt 
es grundsätzlich zu einer anteilsmässigen Laufzeit-
Verlängerung der aktuellen oder der folgenden Mitglied-
schaft. 

http://www.hscl.ch/
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2. Trainings, Kurse, Camps, Events und Dienstleistun-
gen 

2.1. An- und Abmeldung regelmässiger Trainings 

Für regelmässige Trainings mit Anmeldung ist bei Verhinde-
rung eine Stornierung der Anmeldung zwingend nötig. Das 
Nichterscheinen ohne Abmeldung oder bewusstes Blockieren 
und kurzfristiges Freigeben eines regelmässigen Trainings 
wird nicht geduldet und kann im Wiederholungsfall zum Trai-
ningsausschluss führen. Wir bitten alle Teilnehmenden sich 
fair zu verhalten.  

2.2. Anmeldung Kurse, Camps, Events,  
Dienstleistungen 

Die Anmeldung für Kurse, Camps, Events und Dienstleistun-
gen ist verbindlich. Mit der Anmeldung werden die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen Bestandteil des Vertrags zwi-
schen den Teilnehmenden und dem HSCL. 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden 
eine schriftliche oder elektronische Bestätigung. Nach Ablauf 
des Anmeldeschlusses informiert der HSCL, ob das Angebot 
durchgeführt werden kann. Erst nach dieser Bestätigung wird 
die definitive Rechnung per E-Mail zugestellt. 

Der Rechnungsbetrag ist innert 30 Tagen nach Erhalt voll-
ständig zu begleichen, sofern im Angebot nichts anderes 
vermerkt ist. Bei Zahlungsverzug behält sich der HSCL vor, 
Mahngebühren und Verzugszinsen zu erheben und nach der 
zweiten Mahnung eine Betreibung einzuleiten. 

2.3. Abmeldungen durch Teilnehmende  

Abmeldungen sind schriftlich oder per E-Mail einzureichen. 
Der HSCL verrechnet bei Abmeldungen von Kursen, Camps, 
Events und Dienstleistungen folgende Annullierungsgebüh-
ren: 

Abmeldung Kurse und Events 
bis 30 Tage vor Beginn  CHF 20 1 

29 bis 10 Tage vor Beginn CHF 40 1 

09 bis 00 Tage vor Beginn 100% 2 

Abmeldung Camps 
bis 60 Tage vor Beginn  CHF 20 1 

60 bis 30 Tage vor Beginn 25% 2 

29 bis 10 Tage vor Beginn  50% 2 

09 bis 00 Tage vor Beginn 100% 2 
1 Falls der Angebotspreis tiefer ist als die Abmeldegebühren, 
ist der Angebotspreis zu bezahlen.  
2 Ersatzteilnehmende: Falls du eine HSCL-teilnahme-
berechtigte Person findest, die den für dich reservierten Platz 
kostenpflichtig übernimmt oder wenn jemand von der Warte-
liste deinen Platz übernimmt, entfallen die Stornogebühren 
und wir verrechnen dir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 40. 

Abmeldung Dienstleistungen 
Dienstleistungen müssen von den Teilnehmenden mindestens 
24 Stunden vor Beginn abgemeldet werden. Der HSCL hält 

sich das Recht vor, später abgesagte oder verpasste Termine 
zu verrechnen.  

Bei Nichterscheinen oder bei Abbruch eines HSCL-Angebots 
besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung. Auch bei 
Abmeldungen mit ärztlichem Zeugnis infolge Krankheit oder 
Unfall werden die oben beschriebenen Annullierungsgebüh-
ren verrechnet. 

2.4. Annullierungskostenversicherung 

Der Abschluss einer Annullierungskostenversicherung ist 
Privatsache.  

2.5. Rücktritt durch den Veranstalter  

Der HSCL behält sich das Recht vor, Kurse, Camps, Events 
und Dienstleistungen aufgrund Teilnehmermangel bis fünf 
Tage vor Beginn abzusagen. In diesem Fall werden die ge-
samten Kosten zurückerstattet. Weitergehende Forderungen 
sind ausgeschlossen. 

2.6. Pflichten der HSCL-Berechtigten 

HSCL-Berechtigte verpflichten sich, den Anweisungen der 
Aufsichtspersonen Folge zu leisten sowie die Hygienevor-
schriften und die Hausdienstordnungen strikt einzuhalten. 
Grobe oder wiederholte Verstösse haben das Aussprechen 
eines Hausverbots und den Ausweisentzug ohne Anspruch auf 
Rückerstattung zur Folge.  

2.7. Haftung durch den HSCL 

Die Teilnahme ist auf eigene Verantwortung und der Organi-
sator lehnt jegliche Haftung ab. Der HSCL haftet nicht für 
Schäden die Personen oder Material im Rahmen des Sportbe-
triebs oder in den Anlagen des HSCL erleiden. Der HSCL 
haftet auch nicht für den Verlust von Effekten, Wertgegen-
ständen, Kleidern etc. Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche 
Haftung für deponierte Gegenstände. Der Abschluss von Ver-
sicherungen ist Sache der Teilnehmenden. 

3. Allgemeines 

3.1. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Die Verträge zur Mitgliedschaft und zur Bestellung von 
Dienstleistungen unterliegen schweizerischem Recht.  

Der Gerichtsstand ist Luzern.  

 

Luzern, September 2025 
Hochschulsport Campus Luzern, HSCL 


